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Liebe Riederinnen und Rieder!

Wir haben nun schon April 2022 und leider hat uns  
Covid-19 immer noch im Griff. Als wäre dies nicht schon 
genug, haben wir nun auch einen verheerenden Krieg in 
der Ukraine, der sich zu einer nicht lösbaren Aufgabe ent-
wickelt. Viele Ukrainer mussten aus ihrem Land flüchten, 
deshalb möchte ich mich herzlich bei allen Riederinnen 
und Riedern bedanken, die bereits Flüchtlinge aus der Uk-
raine aufgenommen haben und ich hoffe, es finden sich 
auch noch weitere.

Flächendeckendes Internet in Ried ist möglich!
Mit der Firma Linz-Net und der Firma Ehlers wird in Ried 
ein flächendeckendes Internet möglich. Die Firma Ehlers 
baut 2023 in Marbach aus und die Firma Linz-Net verlegt 
zurzeit das Glasfaserkabel von Reiser Richtung Thal. Bis 
2024 sollte der im Fördergebiet liegende Ausbau abge-
schlossen sein, sofern es genug Abnehmer gibt. Ich hoffe, 
dass dieses Projekt daran nicht scheitert, da in den geför-
derten Gebieten eine 60%ige Anschlussdichte erforder-
lich ist.

Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, dass es gelun-
gen ist, den Zahnarzt Dr. Kahled Challah zu überzeugen, 
in Ried weiterhin seine Praxis zu betreiben. Seine neue  
Praxis errichtet er am Riedberg beim ehemaligen Grund-
stück der Feuerwehr Ried. Herzlich bedanken möchte ich 
mich nicht nur bei Dr. Kahled Challah für seine Bereit-
schaft, sondern auch bei Familie Bernadette Hackl-Lehner 
für die noch zusätzlich benötigte Grundfläche.

In der Gemeinderatssitzung vom 12. April 2022 wurde 
ein Totalübernehmer für das Projekt „Sanierung und Er-
weiterung der Volksschule Ried“ (Kostenschätzung ca.  
7, 2 Millionen Euro) und für das Projekt „Um- und Zubau 
beim Feuerwehrhaus Blindendorf“ (Kostenschätzung ca.  
1 Million Euro) bestellt. 

Beim Kindergarten-
neubau sind wir lei-
der immer noch bei 
der Standortsuche.  
Eine Zusage für einen 
Ein- und Umbau im 
Pfarrstadl haben wir 
unter gewissen Vo-
raussetzungen vom 
Bundesdenkmalamt 
bekommen. Zur Zeit 
sind die Planungsun-
terlagen und die Kos-
tenschätzung von ca.  
€ 4,7 Millionen Euro 
bei der Bildungsabteilung in Prüfung.

Marc Pircher besuchte Anfang April die Rieder Band „Die 
Partykrocha“. Die Musikgruppe wird bei Marc Pircher‘s TV 
Show am 7. Mai 2022 ihren neuen Hit „Des is mei Hoa-
mat“ darbieten und hofft, dort auf zahlreiche Bürger/in-
nen, die mitvoten, um ihnen die Chance auf einen Gewinn 
zu ermöglichen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg!

Mit den steigenden Temperaturen und dem Erwachen der 
Natur, kehrt wieder etwas Leben in unser Gemüt und es 
werden bereits wieder Veranstaltungen geplant.

Ich wünsche allen Riederinnen und Riedern einen  
schönen Start in den Frühling!

Euer Bürgermeister

Christian Tauschek

Freie Wohnungen
Folgende Wohnungen sind in den Bauten der “Neue 
Heimat Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungs- 
und SiedlungsgmbH” zu vermieten:

Augustinerstraße 1
(ehemalige “alte Volksschule”) - 2. OG - 61,93 m2

Neue Heimat 3 - 2. OG - 79,87 m2

Neue Heimat 5 - 1. OG - 79,34 m2

Detaillierte Auskünfte (Miete, Ablöse, etc.) erteilt  
Herr Josef Landl: 07238/2055-231

josef.landl@ried-riedmark.ooe.gv.at

Bauverhandlungstermine

An folgenden Terminen finden im 2. Halbjahr 2022 Bau-
beratungstermine durch den Bausachverständigen statt:

Dienstag, 3. Mai 2022

Dienstag, 7. Juni 2022

Dienstag, 5. Juli 2022

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird um  
vorherige Terminvereinbarung mit Herrn Josef Landl 

ersucht: 07238/2055-231
josef.landl@ried-riedmark.ooe.gv.at



SEITE 3 BÜRGERMEISTERBRIEF

WWW.RIED-RIEDMARK.AT

GEBÜHREN 2022
Wasserbenützungsgebühr
Grundgebühr €  39,60
bis 50 m3 € 1,56/m3

über 50 m3 € 2,35/m3

Bereitstellungsgebühr (unbebaute Grundstücke) € 44,00 jährlich
im Bau befindliche Grundstücke €  7,06 monatlich
Wasserzählermiete € 13,20 jährlich

Anschluss Wasserversorgungsanlage
Mindest-Anschlussgebühr € 2.453,00
je m2 verbauter Fläche bis 150 m2 €  16,35
je m2 verbauter Fläche über 150 m2 € 14,72

Kanalbenützungsgebühr
Grundgebühr € 63,25
bis 50 m3 € 3,69/m3

über 50 m3 € 4,95/m3

Bereitstellungsgebühr (unbebaute Grundstücke) € 77,00
ohne Wasserzähler (40m3/Person & Jahr) € 4,95/m3

Anschlussgebühr Abwasserbeseitigungsanlage
Mindest-Anschlussgebühr € 4.103,00
je m2 verbauter Fläche bis 150 m2 € 27,35
je m2 verbauter Fläche über 150 m2 € 24,62

Müllabführgebühr
Grundgebühr pro Person mit Hauptwohnsitz € 24,20 jährlich
Grundgebühr pro Person mit Nebenwohnsitz € 22,00 jährlich
Gebühr 2-wöchige Entleerung € 204,20 jährlich
Gebühr 4-wöchige Entleerung € 102,10  jährlich
Gebühr 4-wöchige Entleerung + Aschentonne € 157,08 jährlich
Gebühr Aschentonne € 102,10 jährlich
Gebühr Abfallcontainer (2-wöchig) € 1.871,87 jährlich
Entleerung Biotonne € 83,34 jährlich
Entleerung Müllsäcke (18 Stk. Jahrskontingent) € 82,47 jährlich
Müllsack (zusätzlich) € 4,50/Stück
Restmülltonne 120 l € 26,40/Stück
Biotonne 35 l € 30,00/Stück
Papiertonne 240 l € 33,00/Stück

Hundehaltung
Hundeabgabe €  40,00 jährlich
Hundeabgabe (Wachhund & Hunde die zur Aus-
übung eines Berufes notwendig sind) € 20,00 jährlich
Hundemarke € 2,00

Kindergartenkindertransport
je Kind und Monat der Anmeldung € 16,50 monatlich
für jedes weitere Kind in der Familie € 14,30 monatlich

Kostenbeitrag Verpflegung Schulküche 
Kinderportion € 3,00
Erwachsenenportion € 4,20

Leichenhallengebühr
Aufbahrung inkl. Strom für bis zu 4 Tagen € 120,00
für jeden weiteren Tag € 15,00
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GEMEINDERATSSITZUNG VOM 12.04.2022

NACHRUF VBGM. A. D. ERICH HAIDER

Das plötzliche Ableben unseres ehemaligen Vizebürgermeisters Erich Haider hat in 
Ried bei vielen Bürgerinnen und Bürgern tiefe Betroffenheit ausgelöst. Erich war ein 
hilfsbereiter Nachbar, ein fürsorglicher Familienvater und fleißig und zielstrebig im 
Beruf und in der Gemeindepolitik. Von 1979 an war er fast 25 Jahre lang im Gemein-
devorstand, davon 18 Jahre (1985 bis 2003) Vizebürgermeister und Bauausschuss-
Obmann. Unter großem Arbeitsaufwand hat er das Rieder Gemeindestraßennetz 
ausgebaut und modernisiert. Nach seinem Ausscheiden als Vizebürgermeister 2003 
wurde er vom Gemeinderat mit dem Goldenen Ehrenring der Gemeinde ausge-
zeichnet. Zur einer echten Attraktion wurde sein „Glitzerhaus“, dass jedes Jahr um 
die Weihnachtszeit zur Pilgerstätte für tausende staunende Menschen wurde. Wir 
sind ihm sehr dankbar für die Unterstützung in vielen wichtigen Angelegenheiten 
und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Für die Gemeindevertretung
Bürgermeister Christian Tauschek

Folgende Tagesordnungspunkte wurden in der letzten Gemeinderatssitzung vom 12. April 2022 behandelt:

1. Die Stellungnahme zum 1. und 2. Prüfbericht des Prüfungs-
ausschusses der Gemeinde vom 28. März 2022 wurde zur 
Kenntnis genommen.

2. Der Rechnungsabschluss der Gemeinde für das Finanzjahr 
2021 wurde einstimmig beschlossen.

3. Der Rechnungsabschluss des Vereines zur Förderung der 
Infrastruktur der Gemeinde Ried in der Riedmark & Co.KG 
für das Finanzjahr 2021 wurde zur Kenntnis genommen.

4. Der Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Perg 
BHPEGem-2013-13707/29HL vom 03.02.2022 betreffend 2. 
Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2021 wurde zur 
Kenntnis genommen.

5. Die Änderung der Leichenhallengebührenordnung wurde 
einstimmig beschlossen.

6. Der Finanzierungsplan des Amtes der Oö. Landesregie-
rung GZ IKD-2021-5167/10-SK vom 30. November 2021 für 
das Projekt „Sanierung Gemeindestraße von Anzendorf bis 
Kreuzmühle (Gemeindestraße Marbach)“ wurde einstim-
mig beschlossen.

7. Der Finanzierungsplan des Amtes der Oö. Landesregierung 
GZ IKD-2021-581657/8-SK vom 17. Jänner 2022 für das Pro-
jekt „KDOF-A (4x4) - Ankauf/Ersatzbeschaffung (FF Ried in 
der Riedmark) wurde einstimmig beschlossen.

8. Die Auftragserteilung an die RoomBuus Baudienstleis-
tungs GmbH, Blumauerstraße 46, 4020 Linz, betreffend 
die Erstellung einer Ausschreibung für einen Totalüberneh-
mer für das Projekt „Sanierung und Erweiterung der Volks-
schule Ried“ wurde einstimmig beschlossen.

9. Die Auftragserteilung an die RoomBuus Baudienstleis-
tungs GmbH, Blumauerstraße 46, 4020 Linz, betreffend 
die Erstellung einer Ausschreibung für einen Totalüberneh-
mer für das Projekt „Um- und Zubau beim Feuerwehrhaus 
Blindendorf“ wurde einstimmig beschlossen.

10. Der Grundsatzbeschluss betreffend den Verkauf der Lie-
genschaft des ehemaligen Feuerwehrhauses Riedberg 2 
wurde mit Stimmenmehrheit gefasst.

11. Das Räumliche Leitbild 2045 wurde mit Stimmenmehrheit 
beschlossen.

12. Der Flächenwidmungsplan Nr. 3 - Ä. 72 Markt West - von 
Grünland in Bauland-Wohngebiet, Parz. 696/1, KG Ried in 
der Riedmark „Stiftsgründe“ (Einleitung des Verfahrens) 
wurde einstimmig beschlossen.

13. Der Baulandsicherungsvertrag betreffend „Stiftsgründe“ - 
Parz. Nr. 696/1, KG Ried in der Riedmark wurde einstimmig 
beschlossen.

14. Das Schreiben des Amtes der oö. Landesregierung - Direk-
tion Inneres und Kommunales vom 7. 2. 2022 - GZ: IKD-
2019-99647/28-Sg - Eingabe von Herrn Karl Stürmer be-
treffend Gstk. Nr. 380/1, KG Marbach wurde zur Kenntnis 
genommen.

15. Die Katasterschlussvermessung L1410 Lungitzer Straße km 
2,550 - km 3,130, Baulos Gehweg Unteres Danndorf, GZ: 
1410-22g/21, KG 43106 Marbach und 43110 Ried in der Ried-
mark, Plandatum: 9.3.2022, Amt der Oö. Landesregierung, 
Abtg. Geoinformation und Liegenschaft, Vermessung und 
Fernerkundung, 4021 Linz, Bahnhofplatz 1 wurde einstim-
mig beschlossen.

16. Der Abschluss eines Pachtvertrages mit Herrn Philip Hoch-
reiter, Niederzirking 48, betreffend das Gst. Nr. 2840 im 
Ausmaß von 1.232 m2 als Spielfläche in Niederzirking (Fuss-
ballplatz) wurde einstimmig beschlossen.

17. Monika Wahlmüller wurde als Mitglied in den Prüfungs-
ausschuss der Gemeinde (FPÖ-Fraktionswahl) gewählt.

18. Monika Wahlmüller wurde als Obmann-Stellvertreter in 
den Prüfungsausschuss der Gemeinde (FPÖ-Fraktions-
wahl) gewählt.
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GLASFASERAUSBAU IN MARBACH FIX

Die Firma Ehlers ist seit Jahren ein wichtiger Partner für stabiles und schnelles Internet. Jetzt fixiert die Firma auch den Glasfaseraus-
bau in Marbach. Mehr Möglichkeiten durch ultraschnelles und stabiles Internet: flüssiges Streaming ohne Unterbrechung, sicheres 
eLearning und volle Vernetzung im Homeoffice. Das wertet nicht nur Ihr Zuhause - sondern rüstet unsere Region für die digitale 
Zukunft!

Startschuss der ersten Bauphase ist Februar 2023. Bis Herbst 2023 wird die Firma Ehlers bei allen Kunden den Glasfaseranschluss in 
Betrieb genommen haben. Weitere Infos zum Ausbau, Anschluss und Tarife etc. folgen noch vor Baubeginn.

“DES IS MEI HOAMAT”
Die Rieder Band „Die Partykrocha“ war 2021 beim Herbststadl 
in Porec erstmals mit den Stars der Schlager- und Volksmusik-
szene auf internationaler Bühne zu sehen. Thomas Mayrhofer & 
seine Bandkollegen haben dort auch wichtige Kontakte zu den 
Branchen-Größen geknüpft.

Marc Pircher, einer der Publikumslieblinge, hat die Band beim 
damaligen Treffen in Kroation zu seiner TV-Show eingeladen. 
Diese heißt „Mit Musi durch die Heimat“ und ist eine neue Hit-
parade auf dem Privatsender Volksmusik TV. Hier wird Musik-
gruppen die Chance geboten, sich vor einem großen Publikum 
zu präsentieren.

Ein Wiedersehen mit Marc Pircher gab es Anfang April in Ried. 
Pircher reist derzeit mit seinem Filmteam durch ganz Österreich 
und besucht die teilnehmenden Gruppen für eine Homestory 
sowie die Produktion eines Musikvideos. Beides gibt es dann am 
7. Mai in der Sendung zu sehen. Die Band hat hierfür ein neues 
Stück geschrieben. Es heißt „Des is mei Hoamat“ und soll eine 
Hommage an unsere Heimat, unsere lieben Eltern sowie gene-
rell die an ältere Generation sein. 

Die Partykrocha hoffen, dass das Stück den Geschmack der Zu-
seher trifft. Diese entscheiden nämlich am 7. Mai mit ihren An-
rufen, welche Band gewinnt bzw. in die nächste Show kommt.
Bürgermeister Christian Tauschek wünscht der Band dabei alles 
Gute und viel Erfolg! Gerhard Bachinger, Thomas Mayrhofer, Marc Pircher, Gerald Pernerstorfer

und Bürgermeister Christian Tauschek

Mitarbeiter der Firma Ehlers und Bürgermeister Christian Tauschek
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ÄÄnnddeerruunngg  WWaahhllsspprreennggeelleeiinntteeiilluunngg  
 

Die Erfahrungen der letzten Wahlen sowie gesetzliche Vorgaben (die Nationalrats-Wahlordnung 
sieht vor, dass die Wahlsprengel so abzugrenzen sind, dass am Wahltag in einem Wahlsprengel 
durchschnittlich höchstens siebzig Wählerinnen und Wähler in der Stunde abgefertigt werden 
müssen) haben uns veranlasst, einen 6. Wahlsprengel einzuführen und das Gemeindegebiet neu 
einzuteilen: 

Wahlsprengel I (zugleich Gemeindewahlbehörde) 
Marktgemeindeamt Ried/Riedmark – Sitzungssaal 
Auf der Lindn – Augustiner Straße – Marwach – Niederzirking – Poneggen – Riedberg – 
Schnellendorf – Schulstraße – Wagenfeld – Zirkinger Straße 

 

Wahlsprengel II 
Volksschule Ried/Rdmk. – Speisesaal 
Anzendorf – Blindendorf – Danndorf – 
Kollnerberg – Weigersdorf 

 

Wahlsprengel III 
Volksschule Hochstraß 
Aistbergthal – Altaist – Buchholz – Hartl – 
Hochstraß – Reidl – Thal – Wildberg 

 

Wahlsprengel IV 
CMC-MS Ried/Rdmk. (Hauptschule) – Aula 
Gerersdorf – Holzgasse – Loitzenberg – 
Obenberg – Oberzirking – Wachsreith – 
Waging 

 

Wahlsprengel V 
Musikschule Ried/Rdmk. – Vortragssaal 
Am Bühel – Am Ring – Diakoniestraße – Klostergasse – Lungitzer Straße – Marktplatz – 
Marktstraße – Oberes Brunnenfeld – Parkring – Rieddorf – Schlossergasse – Schlossweg – 
Schmiedestraße – Unteres Brunnenfeld – Zeinersdorfer Straße 

 

Wahlsprengel VI 
Volksschule Ried/Rdmk. – Turnsaal 
Frankenberg – Grünau – Grünauer Straße – Marbach – Neue Heimat – Wimm – Zeinersdorf 

Die neue Einteilung wird in Zukunft bei allen Wahlen (Nationalratswahlen, Europawahlen, 
Bundespräsidentenwahlen, Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen)gelten und 
soll bei der kommenden Bundespräsidentenwahl zum ersten Mal zur Anwendung kommen.  

Bitte daher bei dieser Wahl die Hinweise auf den Wahlinformationen besonders beachten !!! 
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FLURREINIGUNGSAKTION 

In einem 1. Teil der Landschaftssäuberungsaktion „Hui statt Pfui“ säuberten die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Ried den 
Bereich rund um die Schule und entlang des Riederbaches von weggeworfenem Müll und Unrat. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen 
sammelten sie in der Woche von 21. März bis 25. März insgesamt 9 Säcke Abfall, welcher anschließend von den Gemeindearbeitern 
ordnungsgemäß entsort wurde.

Am Samstag, 9. April 2022 machten sich auch einige Riederinnen und Rieder auf den Weg, um im Gemeindegebiet den Müll zu be-
seitigen. Bei dieser Sammelaktion wurden 40 Müllsäcke mit insgesamt 200 kg Müll gesammelt.

Bürgermeister Christian Tauschek möchte sich herzlich bei den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften und allen Gemein-
debürgerinnen und Gemeindebürgern für ihren Beitrag zum Umweltschutz bedanken.

GRATULATIONEN
Folgenden Rieder Brautpaaren konnte heuer zur Eheschließung gratuliert werden:

Nicole TRAXLER &
Erich FREUDENTHALER

Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Ried in der Riedmark

Christina GNEIGER, MA &
Ing. Stefan PERNERSTORFER
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN
Marktgemeinde Ried in der Riedmark

Leitung der Abteilung Finanz- und Steuerwesen
(Beschäftigungsausmaß 40 Wochenstunden - Funktionslaufbahn: GD 13.2)

Aufgabengebiete: Leitung der Abteilung Finanz- & Steuerwesen, Voranschlag, Nachtragsvoranschlag, Rech-
nungsabschluss und Mittelfristige Finanzplanung samt allen Nebenarbeiten und Statistiken; Überwachung des 
Voranschlagsvollzuges, Vermögensverwaltung, Abrechnung verschiedener Bauvorhaben, Umsatzsteuervoran-
meldungen/erklärungen, Steuerwesen: Bescheide, Vorschreibungen und Überwachung; Zahlungsverkehr, 
Mahn- und Exekutionswesen, Vorschreibung Wasser- und Kanalanschlussgebühren, Schriftführer/in in  
Gemeindegremien;

Aufnahmevoraussetzungen: Abschluss einer allgemein höheren Schule (zB. HAK, HASCH, HTL...) bzw.  
mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in einer Gemeinde oder sonstigen Behörde; Führerschein B,  
österreichische Staatsbürgerschaft bzw. EU-Bürger/in; gesundheitliche, persönliche und fachliche Eignung, 
männliche Bewerber müssen Präsenz- oder Zivildienst abgeleistet haben; gute EDV-Kenntnisse, u. a. Bereich 
MS-Office, Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Medien

Dienstbeginn: ehest möglich; Dienstverhältnis: unbefristet; Entlohnung: Funktionslaufbahn GD 13.2, mind.  
€ 3.049,20

Bewerbungsformulare sind im Gemeindeamt erhältlich oder können unter www.ried-riedmark.ooe.gv.at 
heruntergeladen werden. Bitte folgende Unterlagen beilegen: Lebenslauf mit aktuellem Foto, Nach-
weis der höchsten Schul- und Berufsausbildung, Dienstzeugnisse der bisherigen Stationen, aktueller  
Strafregisterbescheinigung;

Ende der Bewerbungsfrist: Freitag, 13. Mai 2022, 12:00 Uhr

Reinigungskraft in der Volksschule Ried
(Beschäftigungsausmaß 22,5 Wochenstunden - Funktionslaufbahn: GD 25.1)

Aufgabengebiete: Reinigung des Gebäudes der Volksschule Ried, Pflege der Außenanlagen, Schüleraufsicht
Aufnahmevoraussetzungen: österreichische Staatsbürgerschaft bzw. EU-Bürger/in; gesundheitliche, persönli-
che und fachliche Eignung, männliche Bewerber müssen den Präsenz- oder Zivildienst abgeleistet haben, ein-
wandfreies Vorleben, teamorientiertes Arbeiten, Geschick und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kindern, 
persönliche Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, Bereitschaft für Mehrdienstleistungen im Vertre-
tungsfall;

Dienstbeginn: September 2022; Dienstverhältnis: unbefristet; Entlohnung: Funktionslaufbahn GD 25.1; mind.  
€ 1.869,40 (bei Vollbeschäftigung);  Arbeitszeit: Montag bis Freitag nachmittags

Bewerbungsformulare sind im Gemeindeamt erhältlich oder können unter www.ried-riedmark.ooe.gv.at 
heruntergeladen werden. Bitte folgende Unterlagen beilegen: Lebenslauf mit aktuellem Foto, Nach-
weis der höchsten Schul- und Berufsausbildung, Dienstzeugnisse der bisherigen Stationen, aktueller  
Strafregisterbescheinigung;

Ende der Bewerbungsfrist: Freitag, 13. Mai 2022, 12:00 Uhr
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BAUTÄTIGKEITEN IN RIED
Millionenprojekt Oberflächenkanal Ortszentrum kurz vor der Fertigstellung

Wasserleitungsumlegung im Rieder Gemeindegebiet

Blindendorf

Wasserleitungsumlegung Aistbergthal
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ARZTINFORMATION
Der seit vielen Jahren propagierte Hausärzteman-
gel nimmt in unserer Region inzwischen immer greif-
barere Dimensionen an. So sind in unserer Nachbar-
schaft inzwischen in den Gemeinden Mauthausen, 
Schwertberg, Wartberg, Langenstein und Perg Hausarztstellen 
unbesetzt und eine Nachfolge ist in keinem der Fälle abzusehen. 

Dieser Umstand führt naturgemäß zu einer weiteren Zunahme 
des Patientenaufkommens in unserer Ordination. Wir möchten 
jedoch weiterhin unsere Rieder Patientinnen und Patienten 
bestmöglich und umfassend versorgen!

Damit wir diesem Anspruch ohne Einbußen gerecht werden 
können, haben wir diverse Tätigkeiten an unsere kompetenten 
Mitarbeiterinnen übertragen. Der nächste Schritt in diesem 
Prozess ist die Neuschaffung einer „Visitenkrankenschwester“. 

Dieser Service richtet sich an jene Mitmenschen, denen es 
unmöglich ist, unsere Ordination zu besuchen und dient 
der Durchführung planbarer Besuche (z.B. Blutabnahmen  
zur Überprüfung der Dauermedikation, Injektionen, Katheter-
wechsel o.ä.). 

Sollten Sie für sich oder einen Ihrer Angehörigen eine solche 
Visite in Betracht ziehen, melden Sie sich telefonisch bei uns 
und wir versuchen, dies einzuplanen.

Mit freundlichem Gruß
Dres. med. Michaela und Benedikt Krebs

Ordinationsurlaub:

Donnerstag, 12. Mai 2022
Freitag, 13. Mai 2022
Freitag, 27. Mai 2022
Freitag, 17. Juni 2022

Montag, 11. Juli 2022 - Mittwoch 13. Juli 2022

Ein halbes Jahr belebt nun schon der SB-Laden das Ortszent-
rum. Und immer wieder gibt es Neues zu entdecken. Man kann 
ganz bequem seinen kulinarischen Horizont erweitern. Für sei-
ne Lieben ein schönes Geschenk zusammenstellen. Ganz ohne 
schlechtes Gewissen, dass das Lebensmittel hunderte von Kilo-
metern gefahren ist. Also Kilometer-Fasten immer inclusive – 
das ganze Jahr lang.

Sehr einfach lassen sich Kilometer beispielsweise beim Zapfen 
von Frischmilch im Milchplatzl einsparen, alleine 100 km bei 1 l 
Milch – kein Transport zur Molkerei, kein Transport ins Zentral-
lager oder wieder zurück in den Supermarkt.

Davon überzeugte sich kürzlich auch Landtagspräsident Max 
Hiegelsberger bei einem Besuch. Er lobte die Initiative mit sei-
ner gelungenen Kombination aus sinnvoller Gebäudenutzung 
und Mehrwert für die Bevölkerung und die Erzeuger.

„Verkostungs-Freitag“

Und die Lieferanten sollen künftig auch mehr in Erscheinung 
treten. Ab Mai wird es jeden ersten Freitag im Monat die Mög-
lichkeit geben, das Gesicht hinter dem Produkt kennenzulernen 
und alle Fragen zu stellen, die man schon immer wissen wollte. 
Am 6. Mai startet Doris Hammer mit „Schlossgenuss“. Mitte 
März konnte man schon die ersten Spezialitäten aus Aronia, 
Buchweizen und Honig probieren.

Gründer-Preis 2022

Besonders erfreulich ist, dass die „Gründerin des Jahres“ (Junge 
Wirtschaft und Bezirksrundschau Perg) bei uns im Marktplatzl 
eine süße Rolle spielt: Herzlichen Glückwunsch an Stefanie Pe-
heim mit „Meine Zuckerstube“!

Sozial-Gartl

Ab der kommenden Gartensaison wird es möglich sein, Über-
schüsse von Obst und Gemüse aus dem eigenen Hausgarten 
ins Marktplatzl zu bringen. Diese werden gegen freiwillige 
Spenden für einen guten Zweck verkauft. Nähere Infos dazu 
folgen.

Richtig up-to-date ist man mit einem Blick auf
 Facebook – reinschauen lohnt sich immer!



SEITE 11 BÜRGERMEISTERBRIEF

WWW.RIED-RIEDMARK.AT

POOLBEFÜLLUNG
Der Frühling rückt näher und somit die Zeit der Schwimmbad-
befüllung. Auch heuer ergeht an die Schwimmbad- und Pool-
besitzer wiederum die Bitte, sich einige Tage vor dem Befüllen 
beim zuständigen Wasserwart der Gemeinde oder der Wasser-
genossenschaft Ried zu melden. Das gleichzeitige Einlassen sehr  
vieler Schwimmbäder kann dazu führen, dass neben den Leitun-
gen auch die Hochbehälter leergesaugt werden. Es können dann 
die Pumpen gar nicht so viel Wasser nachfördern als entnom-
men wird. Dies kann natürlich dann zu Wasserengpässen führen.  

Gemeindewasserversorung: 
Karl Schilcher 0699/17205504

Wassergenossenschaft Ried: 
Hubert Tauschek  0676/4775605 

 NIEMALS VERGESSEN! NIEMALS VERGESSEN!

 Gedenkveranstaltung zur  Gedenkveranstaltung zur 
 Menschenhatz im Mühlviertel Menschenhatz im Mühlviertel

 Sonntag, 15. Mai 2022, 15.30 Uhr Sonntag, 15. Mai 2022, 15.30 Uhr

 Musik: Hausgemacht Musik: Hausgemacht
 Gedenkrede: Konstanze Breitebner Gedenkrede: Konstanze Breitebner

 Gedenkstein Ried in der Riedmark Gedenkstein Ried in der RiedmarkFo
to

:  
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OÖ SCHULVERANSTALTUNGSHILFE
Die Finanzierung mehrtägiger Schulveranstaltungen ist für  
Eltern oftmals mit großen finanziellen Belastungen verbunden. 
Um diese Familien finanziell zu unterstützen und den Kindern 
die Teilnahme an Schulveranstaltungen zu ermöglichen unter-
stütz das Land Oberösterreich mit der OÖ Schulveranstal-
tungshilfe.

Die Förderung „Schulveranstaltungshilfe“ wurde um 25 % er-
höht und auch die Einkommensgrenze soweit nach oben ge-
schraubt, dass doppelt so viele Eltern die Schulveranstaltungs-
hilfe des Landes beanspruchen können.

Gefördert werden Eltern mit schulpflichtigen Kindern in öffent-
lichen Pflichtschulen (VS, MS, PTS) und landw. Fachschulen. 
Wenn mindestens ein Kind im Laufe des Schuljahres an einer 

4tägigen Schulveranstaltung teilgenommen hat oder mehrere 
Kinder an mehrtägigen Schulveranstaltungen außerhalb des 
Schulstandortes teilgenommen haben, kann unter der Berück-
sichtigung des Familieneinkommens die Schulveranstaltungs-
hilfe des OÖ Familienreferates beansprucht werden (zwischen 
50 Euro für 2tägige und 125 Euro für 5tägige Schulveranstaltun-
gen).

Nimmt ein Kind in einem Schuljahr an mehreren Schulveran-
staltungen teil, wird empfohlen, den Zuschuss für den längeren 
dieser Aufenthalte zu beantragen.

Wichtig: Der Antrag ist nach Durchführung der Schulveran-
staltung/en, für die die Beihilfe beantragt wird, spätestens aber  
3 Monate nach Ende des laufenden Schuljahres (31.10.), zu  
stellen.
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VERORDNUNG 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Ried in der Riedmark vom 12. April 2022, mit der eine 
Leichenhallengebührenordnung für die gemeindeeigene Leichenhalle auf dem Grundstück 
36/5, KG Ried in der Riedmark, erlassen wird. 
Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBI I 116/2016idgF, wird 
verordnet: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

(1) Für die Benützung der gemeindeeigenen Leichenhalle sind folgende Gebühren zu 
entrichten: 
1. Aufbahrung in Särgen 

a) für die Aufbahrung inkl. Strom bis zu 4 Tagen  €  120,00 
für jeden weiteren Tag €    15,00 

b) für die Benützung des Obduktionsraumes 
- zur Einstellung einer Leiche pro Tag €    50,00 
- zur Vornahme einer Obduktion €  100,00 

2. Urnenbegräbnisse 
Die Gebühren für die Benützung der Gemeinde eigenen Leichenhalle beträgt die 
Hälfte des in § 1 Abs. 1 Z. 1 lit a festgesetzten Entgelt 

(2) Die Gebühren nach Abs 1 Z. 1 lit a und b ermäßigen sich auf die Hälfte, wenn es sich 
um eine Leiche einer Person unter 15 Jahren handelt. 

 

§ 2 
Gebührenschuldner 

(1) Zur Entrichtung der Gebühren sind zur ungeteilten Hand verpflichtet: 
a) jene Personen, welche die Benützung der gemeindeeigenen Leichenhalle in 

Auftrag geben und 
b) die Bestattungspflichtigen nach § 15 Abs. 2, 4 und 5 des O.ö. 

Leichenbestattungsgesetzes, LGBI 40/1985 idF LGBI 84/1993 und 59/1995 
(2) Durch die Gebührenpflicht nach Abs 1 wird ein etwaiger gesetzlicher oder 
vertraglicher Ersatzanspruch gegenüber Dritten nicht ausgeschlossen. 

 

§ 3 
Fälligkeit der Gebühren 

Die Gebührenschuld entsteht mit der Benützung der gemeindeeigenen Leichenhalle. Die 
Gebühren sind sodann innerhalb von 8 Tagen nach Zustellung einer formlosen 
Zahlungsaufforderung zu entrichten 

 
§ 4 

Inkrafttreten 
Die Leichenhallengebührenordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist 
folgenden Tag in Kraft; gleichzeitig tritt die Leichenhallengebührenordnung vom 16.10.2018, 
beschlossen in der Gemeinderatssitzung vom 25.09.2018 außer Kraft. 
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FREIHALTEN DES “LICHTRAUMES” AUF STRASSEN UND GÜTERWEGEN

CARITAS-FAMILIENHILFE UNTERSTÜTZT IN TURBULENTEN ZEITEN
Familien können im Alltag in Situationen kommen, die aus eigener Kraft nur schwer 
zu bewältigen sind – sei es durch Krankheit, Überlastung oder einen Schicksals-
schlag. Die Caritas-Familienhilfe ist eine wirksame Unterstützung: Die Familienhel-
ferin betreut die Kinder in ihrem Zuhause und erledigt Haushaltstätigkeiten, die für 
eine gute Versorgung der Kinder notwendig sind. 
„Auch als ich nicht mehr konnte, dachte ich, dass ich es alleine schaffen muss. Hilfe 
anzunehmen, tat mir so gut – und ist keine Schwäche! Durch die Unterstützung der 
Familienhelferin hatte ich endlich Zeit, einmal durchzuatmen. Jetzt habe ich wieder 
Kraft für den Alltag und für meine Kinder“, sagt Frau M., die sich nach der Geburt 
ihrer Zwillinge Unterstützung von den Mobilen Familiendiensten der Caritas holte. 
„Melden Sie sich bei uns, bevor die Belastung zu groß wird! Wir unterstützen Sie 
gerne“, sagt Teamleiterin Sigrid Elisabeth Kroiß, die für die Bezirke Freistadt und 
Perg zuständig ist.

Die Anfangspauschale für die ersten 21 Einsatzstunden beträgt 5 Euro pro Stunde. 
Danach sind die Kosten sozial gestaffelt. Die Einsatzdauer der Familienhilfe ist ab-
hängig von den Bedürfnissen der Familie. Sie kann wenige Stunden bis zu mehrere 
Wochen betragen.

Die Mobilen Familiendienste in unserer Gemeinde sind unter Tel.: 07236/62409 er-
reichbar. Nähere Infos finden Sie auf www.mobiledienste.or.at.

KUNDMACHUNG
NEUERSTELLUNG DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANES NR. 4 EINSCHL. 

ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT NR. 2 - NEUERSTELLUNG
Die Marktgemeinde Ried in der Riedmark beabsichtigt die Neuerstellung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4 einschließlich ört-
liches Entwicklungskonzept Nr. 2

Gemäß § 33 Abs. 1 o.ö. ROG 1994, LGBl. Nr. 114/1993 idF. 125/2020 wird dies durch vierwöchigen Anschlag mit der Aufforde-
rung kundgemacht, dass jeder, der ein berechtigtes Intersse glaubhaft macht bis am 22. 6. 2022 seine Planungsinteressen dem  
Marktgemeindeamt Ried in der Riedmark schriftlich bekanntgeben kann.

Der Wegeerhaltungsverband „Unteres 
Mühlviertel“ weist darauf hin, dass bei 
Güterwegen und Straßen ein sogenann-
ter „Lichtraum“, der größer ist als der Ver-
kehrsraum, frei gehalten werden muss.

Eine wesentliche Beeinträchtigung der 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig-
keit des Verkehrs liegt dann vor, wenn 
sich Gegenstände im Lichtraum ober-
halb der Straße nicht mindestens  
4,50 m über der Fahrbahn befinden (§ 83 
StVO) und beidseitig nicht mindestens 50 
bis 75 cm Abstand vom Straßenrand frei 
bleiben.

Da die Grundgrenze häufig knapp hinter 
dem Bankett beginnt, ragen oft Äste von 
(Obst)Bäumen und Sträuchern von Privatgrundstücken in den 
Lichtraum des Güterweges bzw. der Straße. Um den Lichtraum 
zu wahren, werden Grundbesitzer aufgefordert die Äste ihrer 
(Obst)Bäume und Sträucher, die für die Verkehrsteilnehmer 
mögliche Gefahrenquellen darstellen, zu entfernen.

Eigentümer von Grundstücken, die an öffentliche Verkehrs-
flächen angrenzen, werden gebeten, die Bestimmungen zu be-
achten. Bestehende Anpflanzungen sollen daher dringen unter-
sucht und gegebenenfalls zurückgeschnitten werden.
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WALDBRANDSCHUTZVERORDNUNG
Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Perg zum Schutz vor Waldbränden (Waldbrandschutz-Verordnung 2022 – Bezirk Perg)
Auf Grund des § 41 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 56/2016, wird ver-
ordnet:

§ 1 - Schutzmaßnahmen
(1) In den Waldgebieten aller Gemeinden des Bezirkes Perg sowie in deren Gefährdungsbereichen ist jedes
Anzünden von Feuer und das Rauchen verboten.
(2) Ein Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das
Übergreifen eines Bodenfeuers oder eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen.

§ 2 - Bekanntmachung des Verbots
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer dürfen dieses 
Verbot in geeigneter Weise ersichtlich machen
(§ 41 Abs. 3 Forstgesetz 1975).

§ 3 - Strafbestimmungen
Übertretungen dieser Verordnung werden nach § 174 Abs. 1 
lit. a Z 17 Forstgesetz 1975 mit Geldstrafe bis
zu 7.270 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen 
bestraft. Bei Vorliegen besonders erschwerender
Umstände können die beiden Strafen nebeneinander ver-
hängt werden.

§ 4 - Schlussbestimmung
Diese Verordnung tritt mit 23. März 2022 in Kraft und mit 
Ablauf des 31. Oktober 2022 außer Kraft.

Der Bezirkshauptmann
Ing. Mag. Werner Kreisl

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Marktgemeindeamt Ried in der Riedmark - Bürgermeister Christian Tauschek; Satz, Grafik und Layout: Silvia Frühwirth; Fotos: Marktgemeindeamt Ried (11); VS Ried (1); 
Privat (4); Pixabay (4); Caritas (1); Herstellung: City Print Hanl KG, Katsdorf

MÜLLCONTAINER NEUE HEIMAT
Da es immer wieder vorkommt, dass Personen ihre Abfälle bei 
den Abfallcontainern vor den Wohnbauten der Neuen Heimat 
einwerfen, möchten wir darauf hinweisen, dass diese Behälter  
ausschließlich für die Bewohner der Neuen Heimat gedacht 
sind. 

Für die Bewohner ist es sehr ärgerlich und unzumutbar, wenn 
sie ihren Müll in den dafür vorgesehen Müllcontainer werfen  
wollen und sich dafür kein Platz mehr findet.
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WALD MIT ALLEN SINNEN ERLEBEN
WALDBADEN
Du kannst dich ganz der Natur hingeben und all deine Sinne 
einschalten, wahrnehmen wie sich die Natur anfühlt. Ob du 
mit deinen Augen wahrnimmst oder riechst und schmeckst wie 
die Luft ist, oder du deinen Tastsinn übers Fühlen einsetzt, wir 
werden alle unsere Sinne in Anspruch nehmen. Spüre die wohl-
tuende Wirkung des Waldes für Körper, Geist und Seele. 

Wir werden keine Höhenmeter und auch keine Kilometer ma-
chen, jeder konzentriert sich auf sich selbst. Wir werden die 
Schwingungsenergie des Waldes in uns aufnehmen, eintauchen 
in die Faszination Wald, Energie tanken, Freude haben und sich 
mit der Natur verbinden. Du findest den Ausgleich für Körper, 
Geist und Seele - wenn du dich auf das Abenteuer Wald ein-
lässt.

Termine Waldbaden, jeweils 3 Stunden:
Donnerstag, 5. Mai 2022
Uhrzeit: 15:30 - 18:30

Preis: € 35,--

Mittwoch, 24. August 2022
Uhrzeit: 15:30 - 18:30

Montag, 14. November 2022
Uhrzeit: 13:00 - 16:00

Anmeldung: 
margleng@gmx.at
oder 0664/5974848

Ihre Begleitung ist Margarete Tairana Lengauer. Bitte passen sie die Kleiderwahl den jeweiligen Wetterbedingungen an. Sehr wichtig 
ist ein festes Schuhwerk. Bitte auch eine Sitzauflage, ein Handuch und etwas zu trinken mitnehmen.

WORKSHOP FÜR DEINE ORGANE
Jedes Organ in deinem Körper hat eine Aufgabe zu erfüllen, die 
du sehr gut durch körperliche Bewegung unterstützen kannst.

Es gibt 12 Meridiane (Energiebahnen) die unsere innere Ener-
gie ins fließen bringen. Dadurch fühlst du dich fit, aktiv und in  
deiner Mitte. 

Aktiviere deinen ganzen Körper - innen und außen:

Vom Organ > zum Muskel > zum Fit und Aktiv sein in deinem 
Körper > zum Wohlfühlen und Lachen;

Beginn:       7. Juni 2022 von 19:00 - 21:00 Uhr

Ort:               Musikschule Ried/Riedmark

Mitzubringen: 
Turnmatte, kleines Handtuch, Turnschuhe mit weißer Sohle, 
Trinkflasche

Preis: € 25,--

Anmeldung bei: 

Barbara Pechhacker
Raindrop Massagen
Diplomierte Bewegungstrainerin
Kinesiologin
Kybernetikerin
Tel: 0650/5191900
barbara.p72@gmx.at
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DER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP

So sorgen Sie richtig vor:
• Lebensmittel- und Getränkevorrat für mindestens zehn Tage
• Medikamente und Hygieneartikel
• Technische Hilfsmittel wie Notfallradio, Notkochstelle, Notbe-

leuchtung,...
• Verzichten Sie wegen der Brandgefahr auf Kerzen!
• Notfalltoilettenbeutel dürfen im Vorrat nicht fehlen - für den 

Fall, dass die (Ab-) Wasserversorgung zusammenbricht.

Familien-Notfallplan:
• Erstellen Sie einen Familiennotfallplan (z. B. wo ist der Famili-

entreffpunkt, wie kommt jeder am sichersten nach Hause, Auf-
gabenverteilung,...). Vergessen Sie bei der Vorsorge nicht auf 
Haustiere!

• Mit dem Wissen, dass neben Ihnen selbst auch Ihre Liebsten gut 
versorgt sind, lässt sich eine solche Krise leichter überstehen - 
bedenken Sie, es ist keine technische Kommunikation möglich.

• Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, wo sich die nächste 
Selbsthilfe-Basis befindet. Diese ist im Gemeinde-Notfallplan 
fixiert, dient als Info-Drehscheibe und hilft den Bürgern bei der 
Selbstorganisation während einer solchen Katastrophe.

• Denken Sie auch an "stromlose“ Beschäftigungsmöglichkeiten.

Beachten Sie:
• Sie brauchen Wasser nicht nur zum Trinken, sondern auch für 

das Kochen und die Hygiene.
• Ein Blackout kommt ohne Vorwarnung.
• Auch das Ende eines Blackouts ist nicht vorhersehbar - was die 

gegenseitige Hilfe der Bürger erschwert.

   Mit Ihrer Vorsorge sollen Sie mindestens zehn Tage autark leben 
können - das heißt, Sie müssen das Haus nicht verlassen und sind 
auf fremde Hilfe nicht angewiesen. Holen Sie sich den kostenlosen 
Blackoutfolder des OÖ Zivilschutzes mit praktischen Checklisten 
unter www.zivilschutz-shop.at!

Selbstschutz ist der beste Schutz: 

BLACKOUT: OHNE VORSORGE KATASTROPHAL

        Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Oberösterreichischer Zivilschutz 
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

Kein Licht, keine Heizung, keine Kochmöglichkeit, kein Internet,....Blackout. Ein solcher Stromausfall, der mehrere 
Tage andauern und mehrere Staaten gleichzeitig treffen kann, ist ein immer realer werdendes Bedrohungssze-
nario, das jeden einzelnen Bürger betrifft und nur mit Eigenvorsorge der Bevölkerung zu überstehen ist. Unser 
hochtechnisiertes Leben basiert auf einer ausreichenden Stromversorgung - und plötzlich steht alles still. 


